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In der Strafsache gegen 
1 .) den KaufMann H ISrael H › in Heinz, zur Zeit da= 

selbst im Gerichtsgej~ ~ngnís in UNtersuchungshaft, 
2.) die Ehefrau BI ı H1 _ r geb. ., 

5.) den KaufMann Wilhelm A[:::] DJ L 
zu 2 und 3: in Mainz, 
4.) den Kaufmann H ı Hin ..| in Rüsselsheim a.Hh 
wegen Verbrechen nach § 1  der VO vom 22. April 1958 

hat das Reichsger acht, 1. Strafsenat, in der Sitzung 
vom 10.0ktober 1959, an der teilgenommen haben 

als.Richter: 
der Re íchsgerichtsrat Raestrup 

als Vorsitzender 
uNd die Re ichsgerichtsräte Dr. Ziegler, Hensch, 
Dr. Teufyel, Dr. Rohde, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der He ichsanwalt Dr. Schnetdewin, 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle: 
der Justieinspektor Winkler, 

auf die Revisionen der Angeklagten nach mündlicher Verhand= 
lung für .Recht erkannt: 

. 

Das Ur teil des Schwurgerichts in H' a i n 2 vom 19. JUni 1939 
wird -mit den zu Grunde liegenden .Feststellungen aufgehoben; die 
Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung an die Vorin= 

stand 

l 
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stand und zwar an die Strafkammer des Landgerichts in .Maine 
zurückverwiesen. 

Von Rechts wegen 

Griıhde 

ıı 

ı 

1 

I. Die Verfahrensrugen sind unbegründet. 
1 . Alle. vier .Beschwerdeführer rügen, der Ges chäftsführer der 

Industrie= und Handelskammer Drus sei als Sachverständiger 
vernommen worden und als solcher unvereidigt gebt leben, obwohl er 
nur Bekundungen zeugenschaftlicher Art gemacht habe und deshalb 
als Zeuge zu vereidigen gewesen sei. 

Nach dem Ihhalt der Sitzungsniederschrift und der dienst: 
liehen Äußerung des Vorsitzenden und des einen Beisitzers des er= 
kennenden Schwurgerichts ist Dr„¶ | nicht als Zeuge, sondern 
als Sachverständiger vernommen worden; er hat ein Gutachten darüber 
erstattet, nach welchen Grundsätzen sich die Industrie= und ihn= 
delskammer äußert, wenn das Registergericht einen Antrag auf' fi¶n= 
tragung einer Handelsgesellschaft zur Stellungnahme überreicht. 
weit er darüber hinaus nach den dienst chen Äußerungen der er= 
wähnten Geríchtspersonen Angaben tatsächlicher Art gemacht hat, 
'standen diese mit seinem Gutachten ersichtlich in innerem zusammmF= 
Hang. Es war daher nicht geboten, ihn insoweit als Zeugen zu uer= 
eidígen. des: Bd. 69 S. 97, 22.. 

2. Der .Beschwerdeführer .DI | regt überdies eine Verletzung 
des § 250 stfo. Diese will er darin finden, daß die Bekundungen des 
als Zeugen vernommenen .Polteethauptwachtmetsters 11 † dahin 
gehend, nach Ansicht der in dem .Betrieb der Firma D & Co. be= 
schäftigt gewesenen Arbeiter sei der Angeklagte h › als Lei= 
ter des Betriebes aneusenen gewesen, der Urteilsfindung zu Grunde' 
gelegt worden seien. Die 'Revision meint, ein solches Verfahren lau= 
de dem Grundsatz der Uhmittelbarkeit der Beweisaufnahme zuwider. 
Das ist indessen nicht .der Fall. Auch ,Zeugen von Hörensagen" kön= 
neu zum Beweise von Zhhrnehmungen dritter .Personen uernommen wer= 
den, ohne daß? damit gegen den Grundsatz der Uhmtttelbarkeit ver= 
stoßen würde. „Beet Bd. 48 S. 246. 

II: Sochrügen. 
Alle vier Beschwerdeführer, H1 |, 'Frau HE L D 

und 
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und H greifen das Urteil auch in sachlichrechtltcher Be= 
Ziehung in vollem Umfang an. Sie behaupten, die Tatbestandsmerkmale 
des § 1 der Verordnung gegen die UNterstützung der lbrnung jUdi= 
scher Gewerbebetriebe vom 22. April 2938 (RGB1 I S. 404) seien 
abgesehen von der deutschen Staatsangehörigkeit der vier Angeklag= 
ten weder nach der äußeren nOch nach der inneren Tatseite einwand= 
Jvet nachgewiesen. .Der Beschwerdeführer HE | rügt insbesondere, 
es sei keine strafbare Handlung, der drei anderen Beschwerdeführer 
festgestellt worden, er habe daher auch nicht wegen Beihilfe zu 
einer solchen verurteilt werden können. 

Die Sachrügen greifen durch. 
1 . Das Schwurgericht hat nicht ausdrücklich erörtert, ob der 

jüdische Geschäftsmann, dessen Betrieb getarnt werden sollte, 
als Täter nach dem § 1 der Verordnung vom 22. April 1938 (im fol= 
genden: Tarnungs VO genannt) gestraft werden kann; es hat diese 
.Frage stillschweigend bejaht. Dem ist beizutreten. Bedenken gegen 
die Annahme, daß die Strafdrohung des § 1 der la rnungs VO sich auch 
gegen den richte, zu dessen Gunsten die Tarnung vorgenommen wurde, 
könnten vielleicht aus der Fassung der Überschrift der Verordnung 
(. Verordnung gegen die Unterstützung der Tarnung jüdischer Gewerbe= 
Betriebe) und aus dem alleinigen Gebrauch des WOr tes ,mitwirken" 
in ihrem § 1 hergeleitet werden. Dem steht indessen entscheidend 
der Sinn der Verordnung entgegen, die in we tester UMfang der Ver= 
schleierung jüdischer Gewerbebetriebe entgegentreten will und die 
deshalb unmöglich den Juden selbst, der an einer solchen Verschlei= 
erung mitwirkt, strafftet lassen, kann. 

2. Zur Auslegung des 'im § 1 der Tarnungs VO enthaltenen Be= 
ı 

erifve „jüdischer Charakter eines Gewerbebetriebe" hat das Schwur= 
GeriCht die dritte Verordnung zum He icheburgergesetz vom 14.JUni 
1938 (BGBl I 

~ 
s. 627) herangezogen und auegejührt, nach dem § 5 

dieser Verordnung gelte ein Gewerbebetrieb auch dann als jüdisch, 
wenn er ,tatsächlich unter dem beherrschenden Eínjüufl' von Juden" 
stehe. Daß diese Begr tfysbestimmung als zutreffend auch schon nur 
die Tarnungs VV vom 22. .April 1958 anzuerkennen tot, hat der 
4. Strafsenat des Re ichsgerichts in seinem zum Abdruck bestimmten 
Urteil vom 25. Hai 1939 4 D 190/39 bereits ausgesprochen. Der er= 
kennende Senat tritt dem bei. 

I 

3. An Hand der Begriffsbestimmung im § 3 der VO vom 14.Juni 
1 8 
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1958 hat das Schwurgericht geprüft, ob der in Frage kommende de= 
werbebetrieb tatsächlich unter dem beherrschenden .Eínffluß des voll= 
jüdischen Angeklagten H stand; es ist zur Bejahung der Fra= 
ge gekommen. .Die getroffenen tatsächlichen Feststellungen reichen 
indessen nicht aus, diese Annahme zu rechtfertigen. 

Den beherrschenden .Einfluß' H hat das Schwurgericht 
darin gefunden, daß' er zusammen mit seiner Ehefrau im Geschäft 
tätig war und als -einziger die erforderlichen Fachkenntnisse zum 
Betriebe einer .Faserstafifizurichterei und eines Großhandels mit 
sämtlichen Bohstofjen für die Bürstenfabrikation und verwandte 
Gewerbe besaß, daß er .Bank= und .Postvollmacht und endlich ein Ka= 
pital, wenn auch in der rechtlichen Gestalt einer Einlage seiner 
arischer .Ehefrau, im Geschäft angelegt hatte (UA. S. 5,6) . Die 
hierin zutage tretende Auffassung des Schwurger tchts, daß der 
,beherrschende .Einfluß' im Sinne des § 3 der VO vom 14. JUni 1958 
grundsätzlich sowohl im tät igwerden eines Juden als auch in der 
geldlichen Abhängigkeit von ihm bestehen kann, ist nicht zu bean= 
standen. Es. hätte aber dargetan werden müssen, inwiefern die Tu= 
ewigkeit H und die Tatsache, daß ein seiner Ehefrau gemwl= 

ges Kapital im Geschäft angelegt war, ihm eine beherrschende EMP 
ffiußnahme sicherten. Bank= und Pbstvollmacht kann auch ein Ange= 
stelltet haben, der nicht Beherrscher des Betriebes ist. .Ebenso= 
wenig folgt daraus, daß ein Angestellter als einziger im Betriebe 
die zur Führung des Geschäftes erforderlichen Fachkenntnisse be= 
sitzt, zwingend, daß dieser Angestellte einen beherrschenden Ein= 
fluss im Betriebe habe. Es ist denkbar, -daß fachtechntsch geschulte 
und wegen ihrer .Fachkenntnisse unentbehrliche Angestellte in Be= 
trieben tätig sind, ohne daß sie auf die Geschäftsleitung selbst 
den geringsten Einfluß haben. Das Schwurgericht hätte deshalb im 
einzelnen nicht nur die Tätigkeit H sondern auch die des 
Gesellschafters D und der Ehefrau H näher erörtern 
müssen. Nur dann wäre die Möglichkeit gegeben nachzuprüfeh, ob 
die .Meinung des Schwurgerichts, dem Angeklagten b habe zu= 
folge der ihm eingeräumten Tätigkeit die angenommene beherrschende 
Stellung im Betriebe zugestanden, rechtlich einwandfrei ist. Auf 
die Ansicht der Arbeiter des Betriebes und die des Geschäftsfflh= 
rers der Ihdustrie= und Handelskammer kann es dabei nicht ankommen- 

Auch ein beherrschender geldlicher Einfluß des Angeklagten 
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ist in dem angefochtenen Urteil nicht nachgewiesen. Daß 
es sich bei dem Ehe= und Erbvertrag vom 19. März 19}8 um ein 
Sche ingesehäft im Sinne des § 117 .BGB gehandelt .habe, kann den 
Ausführungen des Schwurgerichts nicht 'mit Sicherheit entnommen unrdnı 
.Einerseits läßt das Schwurgericht die rechtliche Bedeutung dieses 
Vertrages dahingestellt .{UA.' S. 5), andererseits spricht es davon, 
die spätere Übertragung des Kapitals sei nur eine Formsache gewesen, 
die an-den inneren Eigentumsuerhältnissen nichts geändert habe. 
Ob aber.dte Willenserklärungen, die die Eheleute H am 
19. März 1938 zu notariellem Protokoll abgegeben haben, mit beider: 
seitigem .Einverständnis wirklich nur zum Schein abgegeben worden 
sind, ist daraus nicht zweijelsj~ ~ei ~ * z u  entnehmen. ES bleibt die 
flbgltchkeit afifen, daß .nach der Annahme .des Schwurgerichts der 
Vertrag vom 19. März 19j8 zwar ernst gemeint gewesen sei, im Ihnen= 
Verhältnis der Ver tragschl ießenden aber Einverständnis darüber 
bestanden habe, daß die Ehefrau H' allen Weisungen ihres m 

Ehemannes hinsichtlich der auf ihren Namen gehenden Kapitaleinlage 
nachzukommen habe und auch wirklich nachkommen wollte. Daß' dies die 
Meinung des Schwurgerichts gewesen sein könnte, scheint zwar da= 
durch bestätigt zu werden, daß es einerseits die rechtliche Be= 
deutung des~ Vertrages vom 19. Herz 1938 hat dahinsterben lassen, 
andererseits zusammenfassend die Wirkung des Vertrages vom l9.Märs 
1939 dahin gekennzeichnet hat: ,Tatsächlich blieb alles beim Alten". 
(UA. so 5 unten); trotzdem bleibt aber unklar, was in Wirklichkeit 
hat ,festgestellt werden sollen. 

Aber selbst wenn die Schetnnatur des Vertrages vom 19. März 
1938 nachgewiesen oder.wenn wenigstens dargetan worden wäre, daß ' 
der Angeklagte H Kraft seiner Stellung als Ehemann durch 
Weisungen an seine Ehefrau tatsächlich wie ein Gläubiger über die J 

Einlage hätte verfügen können, wäre zwar ein Eínfluß, aber noch 
kein beherrschender .Einfluß des Angeklagten H' klar gestellt. 
Um erkennen zu können, ob mittels der Forderung der Ehefrau H 

ein beherrschender Einfluß auf den Geschäfts betrieb der qfifenen 
Hhndelsgesellschaft unter der Firma DE I & Co durch den Ange klag= 
ten H ausgeübt worden ist, hätte außerdem erörtert werden 
müssen, welche Rechtsnatur die „Einlage" hatte flDarlehn? stille 
Gesellschajt?), wie sie verzinslich, am Gewinn und Verlust beteiligt 
kündbar und rückzahlbar war, in welchem Verhältnis sie ihrer Höhe 

nach 
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nach zu den sonstigen Mitteln, den Schulden und der Kreditfähigkeit 
der offenen Handelsgesellschaft stand und wie die Vermägensverhält= 

misse der beiden Gesellschafter waren. Über alle diese Eínzelhei= 
ten gibt das angefochtene Ur teil keinen Aufschluß. .Es läßt sich 

deshalb nicht beurteilen, ob etwa die Ehefrau HE | und damit 
mittelbar ihr Ehemann durch Kündigung und Zurückziehung der Einlage 

eS in der Hand hatte, den Geschäfts betrieb der offenen Handelsge= 

sellschaft.lahmeulegen und auf solche weise seinen Eünschen hin= 

siehtltch der Geschäftsführung Geltung zu verschaffen. 
Da sonach der jüdische Charakter des Gewerbebetriebes nicht 

ausreichend festgestellt ist, muß das angefochtene Urteil schon aus. 

diesem Grunde .aufgehoben werden; 
. 

„ 

4. .Ein weiterer durchgreifender, sachlich rechtlicher Uangel 
des angefochtenen Ur teils liegt darin, daß das ,Mitwirken zur Ver= 
schleierung" nicht ausreichend und nicht reehtsirrtumsfre i festge= 
stellt worden ist. 

Das Schwurgericht meint, der jüdische Charakter des Geschäfts= 
betr tebes Set dadurch verschleiert worden, „daß er sich nach außwm 
hin als ein artsches Geschäft repräsentierte, von dem kein Mensch 
eine Ahnung haben konnte, daß die leitende Kraft ein Jude war". 
(UA. S. 6) . Das könnte für den Zeitpunkt der Gründung der offenen 
Handelsgesellschaft D å Co. zutreffen, wäre aber nicht strafe 
bar, weil es zeitlich vor dem Erlaß der Tarnungs=v0 liegen würde. ' 
Das Schwurgericht führ t 'denn' auch weiter aus (an. s.7). der Zeit= 
Punkt des Verstoßes der Angeklagten Set der Erlaß der Tarnungs=V0 
vom 22..Aprtl 1938. „Zu diesem ersten' Zeitpunkt hätten sie den Be= 
trieb auflösen müssen". Das ist zweifellos reçhtsirrig, denn eine 
Verpflichtung zur Auflösung verschleierter jüdischer Gewerbebe= 
Triebe ist in der tarnungs=VO nicht enthalten. Die Tarnungs=VO 
verbietet für die Zeit vom 22. April 1938 an die .Mitwirkung bei 
der Verschleierung Jüdischer Gewerbebetriebe; sie gebietet damit 
gleichzeitig, bei Betrieben, deren jüdischer Charakter vor dem er. April l 9}8 verschleiert worden war, die wirklichen Verhält= 
misse in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung erkennbar zu ma= 
Chen; insoweit stellt sie„ auch Uhterlossungen unter Strafe. Ehe 
die Angeklagten hätten tun müssen, um dem § l d e r  Tarnungs=VO 
Genüge zu leisten, läßt sich nach~den bisher vorliegenden .Fest= 
Stellungen nicht beurteilen. Der Tbtríchter"wird sich darüber aber 

bei 
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b e i  d e r  zukünft gen Verhandlung k lar  werden müssen, denn nur dann 
w i r d  er  i n  der  Lage s e i n ,  zur inneren T a t s e í t e  d i e  notwendigen 
Feststellungen einwandfrei zu treffen. 

J 

5 .  Da das angefochtene Ü r t e i l  aus den vorstehend unter .  II J 
und 4 erörter ten Gründen aufgehoben werden muß, erübr igt  es s ich,  
a l l e  sonstigen, von den Revisionen heraıgeeogenen Aufhebungsgrilnde 
im einzelnen zu erörtern. Zum T e i l  werden s i e  unter den w e i t e r  
unten (unter III) fü r»  d i e  neue Verhandlung Zu gehenden recht l ichen 
Hinweisen behandelt werden, zum T e i l  können s i e ,  sowei t  s i e  nåm= 

i c h  neue Tatsachen enthal ten oder d i e  Bewe íswürdígung des 1u±= 
r ích te rs  bekämpfen, i m  gegenwärtigen Verfahren n icht  berücks icht ig t  
werden. ~§§ 557, 261 stpo. - 

III. Für d i e  neue Verhandlung sei noch auf ,folgendes hinge= 
wiesen: 

l . Das Schwurgericht hat den § 5 der  w vom 1 4 ,  Juni 1938 
de r  Entscheidung zu Grunde gelegt ,  ohne s i c h  m i t  der Vorschrift 
des § l Abe. 2 derselben Verordnung auseinanderzusetzen. Der § 1 
Abs. 2 bezieht s i c h  u.a .  auf den Gewerbebetr ieb e iner  offenen Han: 
delsgesellschoft; e r  .geht dem § 5 vor ,  der  nur subsíd iären cha: 
rakter hat.  S o l l t e  d i e  neue PrüfUng des Sachverhalts ausreichende 
Anhaltspunkte dafür ergeben, daß der Angeklagte H als Ge= 
sel lschafter der  offenen Handelsgesellschaft nur vorgeschoben, i n  
W i r k l i c h k e i t  aber der  Angeklagte H Gesellschafter war, s o  
wäre der § 1 Abs. 2 der  VAG vom 14. Juni 1938 anzuwenden und für 
d i e  Anwendung des § 5 derselben Verordnung wäre. k e i n  RaUm.. Zu be= 
denken. wäre dabei aber, daß b e i  d e r  offenen Handelsgesellschaft 
jeder Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt Haf= 
t o t  (§ 105` Abs. 1 HGB) Und daß daher der  Angeklagte H- nur 
dann als „Strohmann" angesehen werden könnte,' wenn er vermögenslos 
wäre. ` , 

2 .  Zum inneren Tatbestand des § 1  der"Ibrnungs=O i s t  fblgen= 
des zu sagen: ES handelt s i c h , u m  e ine  Straftat,  d i e ,  w i e  d i e  Werte 
des Gesetzes ,zur Irreführung der  Bevölkerung oder der  Behörden" 
erkennen lassen, nur vorsätz l  i ch  begangen werden* kann. Zum Vorsatz 
gehört -` abgesehen von demZweck de r  Handlung (nur Irreführung) 
und dem Beweggrund (aus Eigennutz) - nur das Wissen; und Wol len der  
äußeren Tatbestandsmerkmale. Ihsowe i t  genügt auch' zum § 1 der tar= 
nungsšVD der bedingte Versatz (so  schon zum § 2 das oben unter II 2 

an= 
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angezogenen Urteil des 4. Strafsenats des Re tchsger tchts vom 
23. Hai 1939 4 1: 190/59) . Die Kenntnis der Strafbarkeit oder das 
Bewußtsein, gegen den Sinn der Verordnung zu verstoßen, wird da: 
gegen nicht erfordert. Das Schwurgericht hat daher, indem es- in 
diesen Richtungen Feststellungen getroffen hat (UA. S. 77, die 
Anforderungen hinsichtlich des inneren Ibtbestandes überspannt. 
Andererseits legt die Art und Weise, wie die Erkund ígungen der 
Angeklagten bei dem Wirtschajtsberater Dr. K beurteilt worden 
sind . (um. S. 6, 77 die Vermutung nahe, das Schwurgericht könne auch 
~etn nur- fahrlässiges Verhalten der Angeklagten nach dem 5 1 der 
Igrnungs=VO für strafbar erachtet haben. Das wäre rechts irr kg. 
IMmerhin aber könnten die Auskünfte des Dr. Xi::] auch für die 
Beurteilung, ob die Angeklagten.vorsätelich gehandelt haben, 
Bedeutung sein. Deshalb empfiehlt es steh, ,künftig im einzelnen zu 
erörtern, was Dr. K- den Angeklagten etwa in tatsächlicher Be= 
Ziehung gesagt hat . Die zusammengefaßte Schlußfolgerung seiner 
Auslassungen, es bestanden keine Bedenken, könnte rein rechtlicher 
Natur gemeint gewesen sein und würde keine geeignete UNterlage 
für die Prüfung der inneren Tatsette darstellen. IM übrigen muß 
der innere Ibtbestand bei jedem Angeklagten besonders geprüft und 
festgestellt werden, da er bei Jedem verschieden gestaltet sein 
kann. 

. 

3. Das Schwurgericht hat zu der .Frage, ob die Angeklagten aus 
eigennützigen Beweggründen gehandelt .haben, ausgeführt (UA. s.?), 
unter .Eigennutz Set das Gegenteil von Gemeinnutz zu verstehen. Dem 
kann in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden. Unter Eigen= 
nute ist vielmehr nach ständiger .Rechtsprechung das auf den eige= 
neu Vorteil gerichtete Streben zu verstehen, das dem.sittengesetz 
zuwider nicht die gebührende Rücksicht auf' die Belange anderer 
nimmt (so schon des: Ba. ,41 s. 225 zum § Beo sms) . 

saß die Angeklagten H a Frau HH I und D , 
wenn im übrigen die Voraussetzungen des~§ 1 der Tarnungs=Vo gegeben 
wären„ aus e tgennütztgen Beweggründen" gehandelt hätten, hat das 
Schwurgericht im Ergebnis zu Recht angenommen. Dagegen hat es bei 
dem Angeklagten gq | offenbar ein Handeln aus Eígennute ver= 
nennt und ihn 

. 
deshalb nur wegen Beihilfe zum Verbrechen nach dem 

. § 1 der Tarnungs=VU bestraft. Auch dagegen wäre rechtlich nichts 
einzuwenden, .MEHR eigehnütstge Beweggründe bei diesem Angeklagten 

wtrk= 

ı 
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Ziegler Rens ch 
s 
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wirklich nicht in .Frage kämen. In dieser Richtung bestehen aber 
nach den bisherigen Feststellungen Bedenken. Der Angeklagte H 

hat nach der Annahme des Schwurgerichts (HA. s. 8) ,das Ge:- 
schäjt unterstützt in der Absicht, seiner Tochter und seinem 
Schwiegersohn eine Existenzmöglichkeit zu schaffen". Hierin könnte 
bereits das streben nach einem - wenn auch nur mittelbaren - Nut= 
Zen gefunden werden. Das wird erneut zu prüfen sein. 

4. Eingehender Prüfung wird auch die .Frage bedürfen, ob die 
Angeklagten, wenn die sonstigen Tatbestandsmerkmale des § l der 
Tarnungs=VO .für gegeben erachtet werden sollten, „nur Irreführung 
der Bevölkerung oder der .Behörden" gehandelt haben. ,Zur Irre: 
Führung" bedeutet lediglich, daß mit der Absicht, írrezufflhren, 
verschleiert worden ist, nicht etwa, wie die Revisionen irrig an= 
nehmen, daß durch die Verschleierung eine Irreführung erreicht wird. 
Die Verschleierung maß erreicht se in, die Irreführung dagegen 
braucht nur erstrebt zu sein. Das scheint das SChwurgericht auch 
richtig erkannt zu haben, Künftig wird aber zu erwägen sein, we1= 
eher Einfluß in diesem Zusammenhang der Eintragung der .FirMa . 
e Co. in die Liste der jüdischen Gewerbebetriebe (un. s." 4) zu= 
kommt. Die Eintragung der jüdischen Gewerbebetriebe in ein Ver= 
seiahnis ist durch den § 7 der dritten Verordnung zum Re íchsbürger= 
Gesetz vom 14. Juni 1958 eingeführt worden. Nach dem § 15 dersel= 
ben Verordnung ist die Einsicht in das Verzeichnis jedermann ge= 
stattet. Sollte noch .far'aie Zeit nach der .Eintragung der .Firma 

& Co. in das Verzeichnis eine Irreführungsabs icnt der Ange= 
klagten angenommen werden, so müßten sorgfältige, ins einzelne 
gehende Feststellungen darüber getroffen werden, welche Behörde 
oder welche .Einzelpersonen getäuscht werden sollten. Keineswegs 
wurden dann. so allgemein gehaltene Ausführungen genügen, wie sie 
das Schwurgericht zur .Frage. der Irreführung bisher gegeben hat 
(UA. s. 6) • 
geh. Raestrup r 

ı Re ichsgerichtsrat 
Dr.Teuf7el ist zum 
.Heer eingezogen 
und an der Abgabe . 

der Unterschrift 
verhindert. 
geh. Raestrup Rohde 
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